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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1962

Norm

ABGB §906

ABGB §1167

Rechtssatz

Macht der Besteller nach Lieferung des mit nicht wesentlichen Mängel behafteten Werkes von seinem Wahlrecht,

entweder Verbesserung oder eine angemessene Minderung des Entgeltes zu verlangen, keinen Gebrauch, ist er nicht

berechtigt, schlechthin die Bezahlung des bedungenen Entgeltes unter Hinweis auf die Mängel des Werkes zu

verweigern (Drucklegung, Korrekturen, Bedeutung des Imprimatur).
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